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Trägerverein Verdener Kulturflügel e.V., Holzmarkt 15, 27283 Verden 

 
 
 
 
 
 
Richtlinien zur Förderung des kulturellen Lebens im Verdener Kulturflügel 
 
Um das kulturelle Leben im Verdener Kulturflügel zu fördern, gibt der Trägerverein 
Verdener Kulturflügel e.V. auf Antrag Zuschüsse. 
 

1. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Vereine und Organisationen, die in 
Eigeninitiative öffentliche kulturelle Veranstaltungen oder Projekte im Kulturflügel 
durchführen. 

 
2. Der Zuschuss soll die Realisierung von Veranstaltungen/Projekten ermöglichen, die 

sonst nicht durchführbar wären. Es sind vorrangig andere Fördermöglichkeiten zu 
nutzen.  

 
3. Förderungsfähige Veranstaltungen sind z.B.: Konzertveranstaltungen, 

Liederabende, Volkstanzen, Folklore, Kabarett, Theater, Autorenlesungen, 
Kleinkunstveranstaltungen, Schreibwerkstatt, Ausstellungen, Vorträge und 
Diavorträge. 

 
4. Die Zuschüsse werden vorrangig zu den Mietkosten für den Mehrzweckraum, die 

Kult-Kneipe bzw. zu den Bewirtschaftungskosten für die Vereinsräume gewährt. Der 
Zuschuss für eine Veranstaltung/Projekt beträgt maximal 500 €, geht aber über 
einen Verlustausgleich nicht hinaus.  

 
5. Auf die Zuschüsse des Trägervereins besteht kein Rechtsanspruch; sie werden nur 

im Rahmen der im Finanzplan für das jeweilige Jahr bereitgestellten Mittel gewährt. 
 
6. Die Anträge sind spätestens zwei Monate vor dem Veranstaltungstermin schriftlich 

einzureichen. Dem Antrag sind eine Kostenkalkulation, der Entwurf des 
Mietvertrages und eine Terminzusage der Stadthallen GmbH beizufügen. 

 
7. Die Entscheidung über vorliegende Anträge trifft der Vorstand. 
 
8. Die Auszahlung des bewilligten Zuschusses erfolgt nach der Durchführung der 

Veranstaltung/des Projekts und bei Einreichung einer prüffähigen Abrechnung. 
 

 
Verden, den 17. März 2009 
Der Vorstand 

Holzmarkt 15 
27283 Verden/Aller 
Telefon 0 42 31 / 3 20 90 25 
info@kulturfluegel-verden.de 
 

Trägerverein Verdener Kulturflügel e.V. 


